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Dokumentationen: 

(1) Das deutsche Zuwanderungsgesetz ist zum 1.1.2005  
in Kraft getreten 

 

Zum 1.1.2005 ist das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und 
zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern 
vom 30.7.2004 (BGBl 1, Seite 1950) in Kraft getreten. Das Aufenthaltsgesetz regelt 
nunmehr die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Förderung der Integ-
ration von Ausländern. Daneben finden sich Änderungen im Bereich der Abschie-
bungshindernisse, insbesondere im Zusammenhang mit der nichtstaatlichen und der 
geschlechtsspezifischen Verfolgung. Auch das Asylverfahren erfuhr zahlreiche Ände-
rungen, insbesondere die Abschaffung des Bundesbeauftragten und den Wegfall der-
Weisungsungebundenheit der Einzelentscheider. Weitere Änderungen finden sich auch 
im Bereich des Asylfolgeverfahrens.  

M. W. 
 
 
 
 
 
 

(2) Anregungen von UNHCR zur Umsetzung des Zuwanderungs-
gesetzes im Hinblick auf die materiellen Voraussetzungen  

für die Zuerkennung von Flüchtlingsstatus  
und subsidiärem Schutz (Auszug) 

 

UNHCR hat im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu den flüchtlingsrechtlichen 
Aspekten des Zuwanderungsgesetzentwurfs mehrfach umfassend Stellung genommen1 
und begrüßt, dass einige der Empfehlungen in das Zuwanderungsgesetz aufgenommen 
wurden. Im Hinblick auf die materiellen Voraussetzungen für die Zuerkennung des 
Flüchtlingsstatus und des subsidiären Schutzes sind hier insbesondere die Anerkennung 
von nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung sowie die Bezugnahme auf 
die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)2 in § 60 Abs. 1 AufenthG zu nennen.  

Nunmehr stellt sich die Herausforderung, die Gesetzesänderung schnellst- und 
bestmöglich unter Berücksichtigung der humanitären Intentionen des Gesetzgebers und 
des Grundsatzes der völkerrechtskonformen Auslegung nationalen Rechts3 in die Praxis 
umzusetzen. Bei dieser Aufgabe werden die Anwendungshinweise zum Zuwanderungs-
gesetz eine gewichtige Rolle spielen. Darüber hinaus ist dieser Prozess aus Sicht von 
UNHCR eine Gelegenheit, die gegenwärtige Anerkennungspraxis einer kritischen Ü-
berprüfung am Maßstab des internationalen Flüchtlingsvölkerrechts zu unterziehen. 
Diese Prüfung sollte nach Auffassung von UNHCR auch eine Anpassung an die vom 
Europäischen Rat in der EU-Qualifikationsrichtlinie4 vereinbarten europäischen Min-
destnormen einschließen, insoweit diese weiterreichende Standards festlegen als die in 
Deutschland praktizierten.  

 



 
 

 137

1.  Vollständige Umsetzung des Flüchtlingsbegriffs der  
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)  

UNHCR hat die oben genannten Klarstellungen in § 60 Absatz 1 S. 1 des Aufent-
haltsgesetzes als richtungweisendes Signal begrüßt und hofft, dass sich die Interpretati-
on des Flüchtlingsbegriffs durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Bundesamt) und die Gerichte auf der Grundlage des neuen Gesetzes zukünftig enger 
als bisher an der GFK orientieren wird. Auslegungshilfe können hierbei auch das 
UNHCR-„Handbuch über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingsei-
genschaft“5, die Beschlüsse des UNHCR-Exekutivkomitees und von UNHCR heraus-
gegebene Rechtsstellungnahmen und Richtlinien zum internationalen Schutz geben. 

 
1.1  Anerkennung der ‚nichtstaatlichen und geschlechtsspezifischen Verfolgung’ als 

flüchtlingsrechtlich relevante Fluchtgründe 

UNHCR begrüßt besonders, dass § 60 Abs. 1 AufenthG ausdrücklich klarstellt, 
dass auch Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure aus den in der Konvention genann-
ten Gründen zur Flüchtlingsanerkennung führen kann, wenn der Staat keinen effektiven 
Schutz gewährt. Ursache hierfür kann nicht nur die Tatsache sein, dass die staatlichen 
Organe nicht willens sind, Schutz zu gewähren, sondern auch deren Unfähigkeit zur 
Schutzgewährung, z. B. weil keine oder keine effektive Staatsgewalt existiert (Beispie-
le: Afghanistan, Somalia, Irak, Kolumbien). Eine ähnliche Regelung wie im Zuwande-
rungsgesetz findet sich in der EU-Qualifikationsrichtlinie. 

Nach Auffassung von UNHCR erfordern die Gesetzesänderungen in § 60 Auf-
enthG eine Änderung der Prüfungsstruktur des Flüchtlingsbegriffs im Asylverfahren. 
Prüfungs- und Auslegungsmaßstab für § 60 Abs. 1 AufenthG ist allein der Flüchtlings-
begriff der GFK. Im Mittelpunkt der Prüfung sollte nunmehr die Frage stehen, ob die 
Antragsteller eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft machen können, 
gegen die sie im Herkunftsstaat keinen effektiven Schutz finden. Fragen nach der 
„Staatlichkeit der Verfolgung“ bzw. nach den staatlichen Strukturen des Herkunftsstaa-
tes6 sind erst bei der Feststellung relevant, ob gegen eine Verfolgungshandlung effekti-
ver staatlicher Schutz möglich ist.  

Die Anerkennung der nichtstaatlichen Verfolgung ist auch für die Opfer ge-
schlechtsspezifischer Verfolgung von großer Bedeutung. Diesen wurde bisher teilweise 
schon aufgrund fehlender Staatlichkeit bzw. der mangelnden Zurechnungsmöglichkeit 
an den Staat der Flüchtlingsschutz versagt. Darüber hinaus stellt die ausdrückliche An-
erkennung des Verfolgungsgrundes ‚Geschlecht’ im Rahmen des GFK-
Konventionsmerkmals ‚soziale Gruppe’ gemäß § 60 Abs. 1 S. 3 AufenthG zukünftig 
sicher, dass auch bei Verfolgung, die allein an das Merkmal ‚Geschlecht’ anknüpft, 
Flüchtlingsschutz zu gewähren ist.7 

 

1.2  Möglicher Änderungsbedarf in weiteren Bereichen  

Abgesehen von der nichtstaatlichen Verfolgung hat UNHCR weitere Auslegungs-
fragen identifiziert, in denen die deutsche Entscheidungspraxis von den international 
geltenden Standards oder Empfehlungen und/oder der Praxis in anderen Vertragsstaaten 
abweicht. UNHCR würde es daher begrüßen, wenn die Entscheidungspraxis auch in 
dieser Hinsicht überprüft und an die Position von UNHCR und die vorherrschende 
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internationale Praxis angepasst werden könnte. Jedenfalls aber sollte die Auslegung des 
Flüchtlingsbegriffs in Deutschland nicht hinter den in der EU-Qualifikationsrichtlinie 
festgelegten Mindestnormen zurückbleiben. Diese enthalten in einigen Bereichen wei-
terreichendere Mindeststandards als die in Deutschland praktizierten. Wenngleich die 
formelle Umsetzung der Richtlinie erst bis zum Oktober 2006 erfolgen muss, würde die 
Übernahme besserer europäischer Mindeststandards nicht nur zur schnelleren Umset-
zung der Richtlinie und damit zur Harmonisierung des Flüchtlingsrechts in Europa, 
sondern auch zur Stärkung des Flüchtlingsschutzes weltweit beitragen. Genannt werden 
können hier beispielsweise: 
• Verfolgung aufgrund von Religionsausübung im öffentlichen Bereich: Bei 

Verfolgung aus Gründen der Religion wird Flüchtlingsschutz in Deutschland selbst 
bei drohenden schwerwiegenden Rechtsgutsverletzungen nur dann gewährt, wenn 
diese auch durch die Religionsausübung im häuslichen bzw. privaten Bereich ver-
anlasst worden sind und in das so genannte religiöse Existenzminimum oder ‚fo-
rum internum’ eingegriffen wird.8 Dagegen umfasst die Religionsfreiheit auch die 
Ausübung der Religion im öffentlichen Bereich (vgl. z. B. Art. 18 IPBPR9). Dies 
stellt auch die EU-Qualifikationsrichtlinie noch einmal klar. Nach Auffassung von 
UNHCR sollte die unzulässige Verkürzung der Religionsfreiheit auf das ‚forum in-
ternum’ daher aufgegeben werden.  

• Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe: 
Der Verfolgungsgrund Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe wird 
gegenwärtig in Deutschland nur sehr zurückhaltend angewendet. Dies ist mögli-
cherweise auch auf die Unbestimmtheit dieses Merkmales zurückzuführen. Die 
Rechtsprechung einiger Staaten10 und UNHCR haben sich jedoch in den letzten 
Jahren verstärkt um eine Konkretisierung dieses Konventionsmerkmals bemüht. Es 
besteht mittlerweile weitgehende Übereinstimmung darüber, dass Verfolgung i.S.d. 
Konvention an existierende oder wahrgenommene unveräußerliche Merkmale oder 
menschenrechtlich geschützte Ausübung wesentlicher Freiheitsrechte anknüpfen 
muss.11 Diese Auslegung ist auch in die EU-Qualifikationsrichtlinie aufgenommen 
worden (vgl. Art. 10 (d)). 
BVerwG und BVerfG haben einen ähnlichen Auslegungsansatz bereits in den 80er 
Jahren zu Art. 16 GG entwickelt12. Daher sollte die Übernahme dieser Auslegung 
des Merkmales „bestimmte soziale Gruppe“ in die deutsche Anerkennungspraxis 
grundsätzlich keine Schwierigkeiten bereiten. UNHCR würde es daher sehr begrü-
ßen, wenn auf dieser Basis auch in Deutschland eine stärkere Auseinandersetzung 
mit diesem Konventionsmerkmal stattfinden würde. Insbesondere sollte geprüft 
werden, inwieweit auch neue Verfolgungsformen unter dieses Merkmal subsumiert 
werden können.  

• Verfolgung aufgrund der politischen Überzeugung (Militär-/Wehrdienst-
verweigerung): Nach gegenwärtiger deutscher Praxis wird Flüchtlingsschutz we-
gen Wehrdienstverweigerung oder Desertion nur gewährt, wenn etwa ein so ge-
nannter ‚polit malus’ festgestellt werden kann. Dieser liegt beispielsweise dann vor, 
wenn mit der Verpflichtung zum Wehrdienst zugleich eine politische Disziplinie-
rung und eine Einschüchterung bezweckt werden.13 Bisher findet in der deutschen 
Entscheidungspraxis kaum eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ent-
schlüssen und Empfehlungen, u.a. des Europarates14, der Menschenrechtskommis-
sion15 oder des Menschenrechtsausschusses16 zu dieser Thematik statt, die auf ein 
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zumindest in Entstehung befindliches Recht auf Wehr- und Kriegsdienstverweige-
rung hindeuten. Auch die im UNHCR-Handbuch ausgesprochenen Empfehlungen, 
dass u.a. dann ein Flüchtlingsstatus zu gewähren ist, wenn die Ableistung des Mili-
tärdienstes die Teilnahme an militärischen Maßnahmen erfordern würde, die im 
Widerspruch zu einer echten politischen, religiösen oder moralischen Überzeugung 
oder auch zu anzuerkennenden Gewissensgründen stehen würden, ist nicht in die 
deutsche Anerkennungspraxis aufgenommen worden.17 UNHCR würde es daher 
sehr begrüßen, wenn in solchen Fällen zukünftig Flüchtlingsschutz gewährt werden 
könnte. Jedenfalls sollte der Flüchtlingsstatus jedoch in Übereinstimmung mit Art. 
9 (2) e) EU-Qualifikationsrichtlinie dann zuerkannt werden, wenn nur auf diese 
Weise die Teilnahme an Kriegsverbrechen oder an einem mit völkerrechtswidrigen 
Mitteln und Methoden geführten Krieg vermieden werden kann.  

• Kumulierung unterschiedlicher Verfolgungsmaßnahmen: Nach Auffassung 
von UNHCR wird gegenwärtig in der deutschen Entscheidungspraxis zu wenig be-
rücksichtigt, dass eine begründete Furcht vor Verfolgung auch auf der Kumulie-
rung unterschiedlicher Maßnahmen beruhen kann, die jede für sich allein nicht den 
Tatbestand der Verfolgung erfüllen würde (vgl. UNHCR-Handbuch, Rn. 53). In 
Art. 9 (1) b) EU-Qualifikationsrichtlinie wird dies ausdrücklich klargestellt. 
UNHCR würde es daher sehr begrüßen, wenn ein entsprechender Hinweis in den 
Auslegungshinweisen zu dieser Vorschrift aufgenommen werden könnte.  

 
1.3  Ausschluss subjektiver Nachfluchtgründe gemäß § 28 AsylVfG n.F. 

§ 28 Abs. 2 AsylVfG n.F. beinhaltet für das Folgeverfahren einen Regelausschluss 
von subjektiven Nachfluchtgründen, die erst nach rechtskräftigem Abschluss eines 
Erstasylverfahrens entstanden sind, wenn diese nicht auf einer bereits im Herkunftsland 
betätigten politischen Überzeugung beruhen. UNHCR erkennt an, dass solche subjekti-
ven Nachfluchtgründe Glaubwürdigkeitsfragen aufwerfen. Durch eine rigorose Glaub-
würdigkeitsprüfung konnten jedoch die Anträge von Personen, bei denen keine 
Schutzbedürfnisse bestehen, abgelehnt werden. 

Die GFK unterscheidet nicht zwischen Vor- und Nachfluchtgründen. Sie verfolgt 
den Zweck, Personen, deren Leben oder Freiheit aus einem der in der Konvention ge-
nannten Gründe gefährdet ist, zu schützen. Personen, die außerhalb ihres Herkunfts-
lands allein deshalb aktiv werden, um im Herkunftsland ein Verfolgungsrisiko zu 
begründen, sind nicht notwendigerweise vom Flüchtlingsbegriff ausgeschlossen. Um 
einen völkerrechtswidrigen Ausschluss vom Flüchtlingsschutz zu vermeiden, sollte in 
den Auslegungshinweisen zu dieser Vorschrift daher klargestellt werden, dass bei fest-
gestellter Verfolgungsgefahr eine Ausnahme von der Regelvermutung für die fehlende 
Verfolgungsgefahr vorliegt und eine Flüchtlingsanerkennung möglich bleibt. 

 

1.4  Ausschluss von der Flüchtlingsanerkennung nach § 60 Abs. 8 AufenthG 

UNHCR hat bereits in den Stellungnahmen zum Terrorismusbekämpfungsgesetz 
und zum Zuwanderungsgesetz Bedenken gegen die in § 51 Abs. 3 AuslG bzw. § 60 
Abs. 8 AufenthG erfolgte Vermischung der Ausschlussgründe von der Flüchtlingsaner-
kennung (Art. 1 F GFK) und den Ausnahmen vom ‚Refoulement’-Verbot (Art. 33 (2) 
GFK) geäußert. Nach Auffassung von UNHCR birgt dies die Gefahr einer völkerrecht-
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lich unzulässigen Ausweitung dieser beiden Ausnahmetatbestände, die zur Verletzung 
des „Non-Refoulement“-Grundsatzes führen kann. 

UNHCR ist daher der Auffassung, dass in den Anwendungshinweisen eine rechts-
systematisch korrekte und im Einklang mit dem Völkerrecht stehende Umsetzung des 
Art. 1 F GFK sichergestellt werden sollte. Nur die Personen, die die Voraussetzungen 
des Art. 1 F erfüllen, sollten vom Flüchtlingsstatus ausgeschlossen werden.18 In den 
Anwendungshinweisen sollte ebenfalls klargestellt werden, dass sowohl Art. 1 F als 
auch Art. 33 (2) GFK Ausnahmevorschriften sind, die eng auszulegen sind und schon 
angesichts ihrer schwerwiegenden Konsequenzen eine sorgfältige Prüfung der gesamten 
Umstände des konkreten Einzelfalles erfordern. 

 
1.5  Die Beendigung des Flüchtlingsstatus gemäß Art. 1 C (5) u. (6) GFK  

Die mit dem Zuwanderungsgesetz erfolgte Anpassung der Auslegung des Flücht-
lingsbegriffs in Deutschland an die Voraussetzungen der GFK ist auch im Hinblick auf 
die Beendigung der Flüchtlingseigenschaft auf der Grundlage von Art. 1 C (5) und (6) 
GFK (sog. „Wegfall-der-Umstände-Klausel“) von Bedeutung. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf die mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführte verpflichtende Regelüber-
prüfung der Anerkennungsentscheidung nach spätestens drei Jahren gemäß § 73 Abs. 2 
a AsylVfG n.F.  

Nach Art. 1 C (5) 1 GFK endet die Flüchtlingseigenschaft, wenn eine Person es 
nach Wegfall der Umstände, aufgrund derer sie als Flüchtling anerkannt worden ist, 
nicht mehr ablehnen kann, den Schutz des Staates in Anspruch zu nehmen, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt19. Voraussetzungen hierfür sind, a) eine grundlegende 
und b) dauerhafte Änderung der Situation sowie c) die Wiederherstellung effekti-
ven Schutzes des Herkunftsstaates.20 Ferner sollte die humanitäre Klausel des Art. 1 
C (5) 2 GFK Berücksichtigung finden. 

Nach den Erkenntnissen des UNHCR erfolgt die Widerrufsprüfung gegenwärtig 
nicht unter hinreichender Beachtung der in Art. 1 C (5) GFK geregelten Voraussetzun-
gen für die Beendigung der Flüchtlingseigenschaft, mit der Konsequenz, dass Flüchtlin-
gen grundlegende Konventionsrechte vorzeitig entzogen werden. UNHCR hält es für 
dringend erforderlich, in den Hinweisen zur Umsetzung des § 73 Abs. 2 a AsylVfG 
hervorzuheben, dass sich die Anwendung dieser Vorschrift an den Beendigungsklauseln 
der GFK und an den Zielen des internationalen Flüchtlingsschutzes orientieren sollte. 
Es muss gewährleistet werden, dass der Flüchtlingsschutz, dessen Sicherung durch die 
Anerkennungsentscheidung übernommen wird, nur beendet wird, wenn der Flüchtling 
in Sicherheit und Würde zurückkehren kann oder eine andere dauerhafte Lösung er-
reicht worden ist.  

 
1.6  Ausschluss der Vorfluchtgründe gemäß §§ 20, 22, 23 AsylVfG n.F. 

bei verspäteter Meldung in der Erstaufnahmeeinrichtung  

Ein Schutzsuchender, der nach Stellung eines Asylgesuchs vorsätzlich oder grob 
fahrlässig einer Meldepflicht verspätet nachkommt, wird gemäß §§ 20, 22, 23 AsylVfG 
n.F. wie ein Folgeantragsteller behandelt (Folgeantragsfiktion). UNHCR befürchtet, 
dass Vorfluchtgründe hierdurch präkludiert werden und der Antragsteller aus lediglich 
formalen Gründen trotz bestehender Verfolgungsgefahr keinen Flüchtlingsschutz erhält. 
Dies würde bedeuten, dass der Antragsteller aus in der GFK nicht vorgesehenen Grün-
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den von der Flüchtlingsanerkennung ausgeschlossen wird. Um dies zu verhindern, sollte 
in den Auslegungshinweisen zu dieser Vorschrift deutlich gemacht werden, dass trotz 
Meldepflichtverletzung eine tatsächlich bestehende Verfolgungsgefahr zur Flüchtlings-
anerkennung führen muss.  

 
2.  Gewährung von subsidiärem Schutz gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG bei der 

Gefahr von „Menschenrechtsverletzungen“ durch nichtstaatliche Akteure  

Nach Auffassung von UNHCR sollten Personen, die die Kriterien der Genfer 
Flüchtlingskonvention möglicherweise nicht erfüllen, die aber wegen einer ernsthaften 
Bedrohung ihres Lebens, ihrer Freiheit oder ihrer persönlichen Sicherheit, insbesondere 
durch einen bewaffneten Konflikt oder durch schwerwiegende Störungen der öffentli-
chen Ordnung, nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, ein formeller Status 
und Zugang zu wichtigen Grundrechten gewährt werden, wie dies für Konventions-
flüchtlinge in der GFK vorgesehen ist. UNHCR begrüßt, dass das Zuwanderungsgesetz 
hier wichtige Fortschritte erreicht hat. 

Aus Sicht des UNHCR sollte auch Opfern nichtstaatlich verursachter (Men-
schen)Rechtsverletzungen Schutz durch die Abschiebungshindernisse des § 60 Abs. 2 
bis 5 AufenthG gewährt werden. Obwohl dies in § 60 Abs. 2 und 5 AufenthG nicht 
ausdrücklich erwähnt wird, spricht die Anerkennung der nichtstaatlichen Verfolgung im 
Rahmen der Flüchtlingsanerkennung auch für eine entsprechende Handhabung beim 
subsidiären Schutz. Dies entspricht nicht nur der ständigen Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte,21 sondern auch Art. 6 EU-
Qualifikationsrichtlinie, der eine solche Gleichbehandlung vorsieht. Die vom Bundes-
verwaltungsgericht in Bezug auf den § 53 Abs. 1 und 4 AuslG entwickelte Rechtspre-
chung, die eine staatliche Zurechenbarkeit von drohender Folter und unmenschlicher 
Behandlung fordert,22 sollte damit als überholt angesehen werden.  

Ein individueller Anspruch auf Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 AufenthG ist 
nach der geltenden Gesetzeslage grundsätzlich hinsichtlich solcher Gefährdungen aus-
geschlossen, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer 
angehört, allgemein ausgesetzt ist. Das bedeutet in der Praxis, dass einige Personen-
gruppen (z.B. Bürgerkriegsflüchtlinge) auf eine Abschiebestoppregelung politischer 
Entscheidungsträger angewiesen sind. Zwar hat das BVerwG in verfassungskonformer 
Interpretation des § 53 Abs. 6 AuslG festgelegt, dass Abschiebungsschutz dennoch zu 
gewähren ist, wenn nachgewiesen ist, dass der Betroffene andernfalls gleichsam „se-
henden Auges in den sicheren Tod“ geschickt oder ‚schweren Verletzungen preisgege-
ben würde’23. Der vom BVerwG geforderte hohe Wahrscheinlichkeitsmaßstab kann 
jedoch nicht von allen Personengruppen erfüllt werden. Damit besteht die Gefahr, dass 
gefährdete Personengruppen ohne jeden rechtlichen Schutz bleiben. UNHCR hat daher 
eine Neugestaltung des subsidiären Schutzes gefordert.24 Um das grundlegende Men-
schenrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit effektiv zu schützen und die ent-
sprechenden menschenrechtlichen ‚Refoulement’-Verbote nicht zu verletzen, sollte eine 
völkerrechtskonforme Auslegung der Norm sichergestellt werden. Der UN-
Menschenrechtsausschuss hat in seinem General Comment Nr. 31 zu Art. 2 IPBPR 
“The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 
21/04/2004, CCPR/C/74/Rev. 6“, noch einmal klargestellt:  
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“12. Moreover, the article 2 obligation requiring that States Parties respect and 
ensure the Covenant rights for all persons in their territory and all persons under 
their control entails an obligation not to extradite, deport, expel or otherwise re-
move a person from their territory, where there are substantial grounds for believ-
ing that there is a real risk of irreparable harm, such as that contemplated by 
articles 6 and 7 of the Covenant, either in the country to which removal is to be ef-
fected or in any country to which the person may subsequently be removed. The 
relevant judicial and administrative authorities should be made aware of the need 
to ensure compliance with the Covenant obligations in such matters.”  
Dies bedeutet, dass der bisher von der Rechtsprechung geforderte Wahrscheinlich-

keitsmaßstab an die Verpflichtungen Deutschlands aus dem IPBPR anzupassen ist. 
Personen, die bei Rückkehr in das Herkunftsland gefährdet sind, schwerwiegende 
Rechtsverletzungen zu erleiden, sollten grundsätzlich subsidiären Schutz erhalten, wenn 
keine Abschiebestoppregelung nach § 60 a Abs. 1 AufenthG ergangen ist.  

 
3.  Der Wegfall des Bundesbeauftragten und der Weisungsunabhängigkeit der 

Einzelentscheider gemäß §§ 5, 6 AsylVfG 

Mit dem Zuwanderungsgesetz wird die bisher bestehende Weisungsunabhängigkeit 
der Einzelentscheider und der Bundesbeauftragte abgeschafft. UNHCR würde es sehr 
begrüßen, wenn im Interesse der Betroffenen schnell und großzügig geprüft würde, 
welche der bereits anhängigen Klagen des Bundesbeauftragten gegen anerkennende 
Bescheide zurückgenommen werden könnten. 

Durch den Wegfall der Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider erhalten die 
Leitsätze zu Herkunftsländern und die Texthandbücher eine größere Bedeutung. Sie 
sollten auf ihre Vereinbarkeit mit den neuen Regelungen überprüft werden.  

Außerdem sollten die verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bun-
desamtes und der Gerichte auf die durch das Zuwanderungsgesetz erfolgten Rechtsän-
derungen umfassend vorbereitet werden. Dies schließt insbesondere auch die stärkere 
Bezugnahme auf die GFK ein. UNHCR ist gerne bereit, an der Überarbeitung der Text-
handbücher sowie an der Planung eines entsprechenden Schulungskonzeptes sowie den 
erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen mitzuwirken.  

 
UNHCR-Vertretung Deutschland 
23. Dezember 2004 
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(3) UNHCR: Industriestaaten verzeichneten 2003 weniger  
Asylanträge1 (Auszug) 

 
Genf/Wien, 24.02.2004 – Die Gesamtzahl der Asylwerber, die in 36 statistisch er-

fasste Industriestaaten kamen, ist im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf 463.000 ge-
sunken, gab das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR am Dienstag bekannt. Das 
ist die niedrigste Zahl seit 1997 und die drittniedrigste seit 1988.  

In der Europäischen Union sank die Zahl der Asylwerber gegenüber 2002 um 22 
Prozent auf 288.000 – ebenfalls der niedrigste Wert seit 1997 und deutlich unter der 
Hälfte der Rekordzahl 669.000 vom Jahr 1992 während der Balkankriege. (Aus Italien 
liegen für 2003 keine Zahlen vor). 

 

1.  Wohin Asylwerber fliehen 

Die wichtigsten Zielländer waren im Jahr 2003 Großbritannien mit 61.050 Anträ-
gen, dicht gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 60.700. Nach Frankreich kamen rund 
51.400 Asylwerber, gefolgt von Deutschland mit 50.450. Die meisten der größten Ziel-
länder sahen einen beträchtlichen Rückgang bei der Zahl neuer Asylsuchender: In 
Großbritannien ging sie um 41 Prozent zurück (fast das Doppelte des EU-Schnitts), in 
Deutschland um 29 Prozent auf die niedrigste Gesamtzahl in 19 Jahren, in den Nieder-
landen um 28 Prozent, in den USA um 26 Prozent. 

Österreich lag mit seinem Minus bei Asylanträgen im Mittelfeld: minus 18 Pro-
zent. Erste Antragsstatistiken von heuer zeigen, dass weiterhin immer weniger Men-
schen in der Alpenrepublik Asyl suchen: Im Jänner 2004 wurde weniger als die Hälfte 
der Asylanträge vom Jänner 2002 registriert: ein Rückgang von satten minus 51 Pro-
zent.  

Für Deutschland war es das erste Mal in 20 Jahren, dass es weder das Ziel Nummer 
eins (15 Mal) noch das zweitwichtigste Ziel (fünf Mal) unter den Industrieländern war.  

“Besonders in Europa”, sagte Lubbers, “sind die hitzige Debatte über Asyl und ei-
ne immer härtere Haltung zu einem beträchtlichen Teil von den großen Personenzahlen, 
die in den 90er Jahren gekommen sind, angetrieben gewesen. Jetzt, da die Zahlen auf 
das in den 80er Jahren registrierte Niveau zurückgefallen sind, hoffe ich, dass sich die 
Debatte wieder auf die wichtige Notwendigkeit, Flüchtlinge zu schützen, konzentriert, 
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auf die Notwendigkeit, dauerhafte Lösungen für sie zu finden, und bessere Wege, diese 
Verantwortung unter den Staaten zu teilen.”  

Anstiege bei Asylanträgen waren vor allem auf Länder beschränkt, die insgesamt 
nur eine kleine Anzahl von Asylsuchenden empfangen, einschließlich einiger Staaten, 
die im Mai EU-Mitglieder werden. In Zypern stieg die Zahl um 364 Prozent, von 950 
Asylwerbern 2002 auf 4410 im Jahr 2003; in Malta liegt der Anstieg bei 63 Prozent auf 
570 Asylsuchende; Slowenien verzeichnete einen Zuwachs um 57 Prozent auf 1100; in 
der Tschechischen Republik und Polen stiegen die Zahlen um je 34 Prozent auf 11.390 
bzw. 6920 Asylsuchende. Insgesamt beträgt der Anstieg in den zehn künftigen EU-
Mitgliedstaaten 16 Prozent, von 32.100 auf 37.300 Asylwerber. 

„Dieser Trend zeigt, wie wichtig es ist, den neuen EU Mitgliedern weiterhin zu 
helfen, ihre Kapazitäten auszubauen“, sagte Lubbers. „Er unterstreicht auch die Not-
wendigkeit, gemeinsame Lösungen zu finden in Form von geteilter Verantwortung auf 
europäischer Ebene.“ 

Unter den derzeitigen EU-Mitgliedern verzeichnete Luxemburg einen Anstieg um 
49 Prozent auf 1550 und Griechenland ein Plus von 45 Prozent auf  8180 Asylsuchende. 
In Frankreich war die Anzahl fast identisch wie im Jahr davor. Alle anderen EU-Staaten 
verzeichneten Rückgänge, ebenso Kanada, Australien und Neuseeland.  

 

2.  Woher sie fliehen 

Die bei weitem stärkste Nationalität unter den Asylsuchenden im Jahr 2003 waren 
Russen – die meisten davon Tschetschenen. Insgesamt handelte es sich dabei um 33.400 
Personen (die Daten stammen nur von 29 und nicht allen 36 Industrieländern). Insge-
samt stieg die Zahl russischer Staatsbürger, die um Asyl ansuchten, um 68 Prozent. In 
Europa ging die Gesamtzahl der russischen Asylwerber um 73 Prozent hinauf (inner-
halb der EU ging das Plus nicht über 34 Prozent hinaus). Russische Staatsbürger such-
ten vor allem in Österreich (6700), Polen (5600), der Tschechischen Republik (4900), 
Deutschland (3400) und der Slowakei (2700) um Asyl an.  

Unter den Top-8 der Nationalitäten, die im Jahr 2003 um Asyl angesucht haben, 
stieg nur die Anzahl der Asylwerber aus Russland. Von den Top-39-Nationalitäten 
waren nur vier höher als im Jahr davor.  

Die Anzahl der Asylwerber aus dem Irak, mit 49.400 im Jahr 2002 die Spitzen-
gruppe, fiel im Jahr 2003 um 50 Prozent auf 24.700. Während noch im Jänner 2003 
4.200 Iraker um Asyl angesucht hatten, fiel die Zahl mit Dezember auf unter 900. Die 
Zahl der ankommenden Afghanen ging im Jahr 2002 um 46 Prozent auf 13.800 zurück, 
von 25.500 im Jahr 2002 und von einem Höchstwert im Jahr 2001 (52.300), als sie die 
größte Nationalität unter den Asylwerbern bildeten. UNHCR hat seit 2001 mehr als 2,5 
Millionen Afghanen bei ihrer Heimkehr unterstützt. Auch die Asylanträge der Spitzen-
gruppe des Zeitraums 1998 bis 2000, aus Serbien und Montenegro (Kosovaren einge-
schlossen), fiel im letzten Jahr um weitere 23 Prozent auf 24.800. 

Einige afrikanische Länder, in denen sich in den vergangenen Jahren die Bedin-
gungen wesentlich verbessert haben, sahen bedeutende Rückgänge, darunter Angola, 
dessen Asylwerber im Vergleich zu 2002 um 46 Prozent zurückgegangen sind, weiters 
Sierra Leone, dessen Asylsuchende um 58 Prozent weniger wurden, und die Demokrati-
sche Republik Kongo, wo sich die Umstände in einigen Bereichen verbessert haben; die 
Zahl seiner Asylwerber ging um 22 Prozent zurück. Die Anträge von Menschen aus 
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Simbabwe fielen auch um 52 Prozent. – Diese Änderung ergibt sich allerdings wohl 
eher aus der Auferlegung von Visa-Erfordernisse in manchen Zielländern als aus ver-
besserten Bedingungen. 

Somalis, die in der Statistik um 7 Prozent gestiegen sind, waren die einzige größere 
afrikanische Gruppe von Asylwerbern, die im Jahr 2003 gewachsen ist. Man kann nicht 
sagen, dass sich die Umstände in Somalia verbessert hätten, und das Land bleibt weiter-
hin ohne zentrale Regierung. 
Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR betont, dass alle Zahlen provisorisch sind und 
noch nachgebessert werden können. 
  

1 www.UNHCR.at, 25. Juli 2005 
 
 

 
(4) Europarat verabschiedet Deklaration („Warschauer Erklärung“) 

 
Der Europarat soll künftig eine aktive Rolle beim Kampf gegen den Terrorismus 

spielen. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarates forderten 
den Europarat am 17.5.2005 in ihrer „Warschauer Erklärung“ auf, den Kampf gegen 
Korruption, den Menschenhandel, die Internetkriminalität und das organisierte Verbre-
chen weiter zu entwickeln. Zum Abschluss des zweitätigen Gipfels in Warschau beton-
ten die Teilnehmer, Terrorismus gehöre zu den größten Bedrohungen demokratischer 
Gesellschaften und sei unter allen Umständen zu verurteilen. 

Vorrangige Aufgabe bleibt aber der Schutz und die Förderung von Menschenrech-
ten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Während der zweitägigen Beratungen in War-
schau hatten sich die Teilnehmer nachdrücklich zu den menschenrechten als 
europäischen Grundwerten bekannt, ihre Unterstützung für die jungen Demokratien in 
Osteuropa bekundet und Weißrussland als letzte Diktatur in Europa scharf kritisiert. 
Weißrussland ist nicht Mitglied im Reuoparat ebenso wie der Vatikan. 

Der polnische Präsident Aleksander Kwasniewski hatte zur Eröffnung des zweiten 
Gipfeltages Europa als „riesige Baustelle“ bezeichnet. „Wir wollen uns alle bemühen, 
damit ein solides Gebäude entsteht“, sagte er. Die 21 Präsidenten, 18 Ministerpräsiden-
ten und zahlreichen Außenminister der 46 Mitgliedsstaaten diskutierten vor allem dar-
über, wie künftig die Tätigkeit von Europarat, EU und Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) besser abgestimmt werden können.  

OSZE und Europarat verpflichten sich in der Erklärung, künftig mehr gemeinsame 
Sitzungen abzuhalten und gemeinsame Aktionen zu starten.  

 
 

(5) World Refugee Day 20 June 2005 
Message by U.N. High Commissioner for Refugees António Guterres 

(Extract) 

 

Over the past five and a half decades, the Office of the U.N. High Commissioner 
for Refugees has had the privilege and the responsibility of helping more than 50 mil-
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lion uprooted people worldwide rebuild their lives. Throughout UNHCR's proud his-
tory, we have been constantly inspired by the incredible courage of the refugees we help 
and protect. 

While every refugee's story is different and their anguish personal, they all share a 
common thread of uncommon courage – the courage not only to survive, but to perse-
vere and rebuild their shattered lives. 

That is why we have chosen "Courage" as the theme of this year's World Refugee 
Day on June 20th, when we pay tribute to the indomitable spirit of tens of millions of 
refugees and displaced who have overcome enormous loss and hardship to start anew. 

Fortunately, most of us go through life never having to confront the kind of fear 
that forces people – ordinary people just like us – to flee. Leaving behind everything 
that is familiar, everything that is dear, refugees face an uncertain future in unfamiliar 
surroundings. Imagine the courage it takes to face the prospect of months, years, or 
possibly even a lifetime, in exile. 

And yet – against all odds – refugees refuse to give up hope. At the U.N. refugee 
agency, our job is to provide the protection that gives them hope for a brighter future.  
I pay tribute to their commitment and to the dedication shown by all of our NGO part-
ners who do so much to help the uprooted around the world – often at great personal 
sacrifice. 

We live in challenging times and this is particularly true for refugees and the dis-
placed. Conflicts today often target entire civilian populations, forcing them into flight. 
Many arrive at our camps with nothing and suffering serious trauma – particularly 
women, children and the elderly. On average, women and children make up about three-
quarters of any refugee population. Providing special help and support to these vulner-
able groups must be a priority in any emergency situation and is a key component of 
UNHCR's overall refugee protection work. 

Unfortunately, however, finding safety in today's world is becoming increasingly 
difficult. While developing countries least able to afford it host most of the world's 
refugees, many industrialised nations continue to impose ever stricter controls on asy-
lum. All of us bear a responsibility for ensuring that those genuinely in need of interna-
tional protection receive it. 

Once their immediate needs are met, UNHCR pursues one of three durable solu-
tions for refugees. The preferred solution is repatriation – voluntarily returning home 
once the necessary conditions are in place. Second is local integration in the country of 
first asylum. And last is resettlement to a third country, possibly far away from one's 
native land. Whether returning to your devastated homeland or starting life anew in a 
strange country, embarking on any one of these solutions also takes real courage. Yet 
millions of refugees are making these brave choices, rebuilding their homelands or 
bringing new life, vitality and rich cultural diversity to their adopted communities. 

Thus, on this World Refugee Day, let us take time to recognize and draw inspira-
tion from these ordinary people who have shown such extraordinary courage – the 
world's millions of refugees and displaced. 

 
UNHCR, www.unhcr.ch 
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António Guterres, 10th High Commissioner of the UN refugee agency 

 
Mr. António Guterres joined the UN High Commissioner for Refugees on June 15, 

2005, succeeding Mr. Ruud Lubbers of the Netherlands. A former Portuguese prime 
minister, Mr. Guterres was elected by the UN General Assembly to a five-year term and 
is the UN refugee agency's 10 th High Commissioner. 

As High Commissioner, he heads one of the world's principal humanitarian agen-
cies, with more than 6,000 staff in over 115 countries providing protection and assis-
tance to some 17 million refugees and others of concern.  

When Mr. Guterres first arrived at UNHCR, he told staff members he was joining 
the agency with conviction, humility and enthusiasm.  

"Conviction because I truly believe in the core values of this office and I want to 
struggle to make them prevail all over the world. Humility because I have a lot to 
learn, and will be depending on all of you for that. Enthusiasm because I would not 
be able to choose a more noble cause to fight for." 
Before joining UNHCR, Mr. Guterres spent more than 20 years in government and 

public service. He served as the Portuguese prime minister from 1996 to 2002, during 
which he spearheaded the international effort to stop the atrocities in East Timor. As 
president of the European Council in early 2000, he co-chaired the first EU-Africa 
summit and led to the adoption of the so-called Lisbon Agenda. He also founded the 
Portuguese Refugee Council in 1991, and was part of the Council of State of Portugal 
from 1991 to 2002. 

From 1981 to 1983, Mr. Guterres was a member of the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe, as well as chairman of the Committee on Demography, Migra-
tions and Refugees. In addition, he has been active in Socialist International, acting as 
the organisation's vice-president from 1992 to 1999 before taking over as its president 
till June 2005. 

Mr. Guterres was born on April 30, 1949 in Lisbon and educated at the Instituto 
Superior Técnico, where he is an invited professor. 

 
 

Congratulations! 
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Rüdiger Ahrens, distinguished by the English Queen Elizabeth II 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rüdiger Ahrens, University of Würzburg, Germany, a member of 
the scientific board of AWR, was lately distinguished by the English Queen Elizabeth 
II, who bestowed the Order of the British Empire (OBE) on him. As it is said in the 
complimentary document, he was praised for his academic achievements in the field of 
English Studies and for his contributions to the bilateral relations of the United King-
dom and Germany in cultural affairs. Only recently he was again distinguished by a 
high-ranking international award. The United Cultural Convention, a branch of the 
reputable American Biographical Institute, in conjunction with the United Nations, 
honored him as a leader of influence in the academic community for his scholarly re-
search, his contributions to global harmony, his positive activities and his ability to 
make a difference. Professor Ahrens, a honorary professor of Nanchang University in 
P.R. China and a honorary doctor of Caen University in France, is also a member of the 
European Academy of Sciences and Arts in Vienna. 

 
 

Congratulations! M. W. 




